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Stadtverwaltung 

Hochbauamt 

Bahnhofstrasse 25 

9201 Gossau 

Tel. 071 388 43 80 

hochbauamt@stadtgossau.ch 

www.stadtgossau.ch 

 

 

 

Anzeige zum Abbrennen von Feuerwerk 
 
 

 

Gesuchsteller/in Name  

  

 Adresse PLZ/Ort 

  

 E-Mail Tel. 

  

Verantwortliche  

Person Name  

  

 Adresse PLZ/Ort 

  

 Tel. Jahrgang 

  

  

Anlass/Zweck  

  

Feuerwerk Kategorie*  F1        F2        F3

  

Abbrennbereich Standort/Adresse   

  

  

  

Zeitpunkt Datum  

  

 von         Uhr bis          Uhr 

  

 Das Feuerwerk darf nur bis 22.00 Uhr gezündet werden. 

Ein Abbrennen nach 22.00 Uhr ist nicht zulässig. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns rechtliche Schritte 

ausdrücklich vor. 

  

  

  

   

Ort/Datum Unterschrift 

 

 

Für das Abbrennen von Feuerwerk ausserhalb 31. Juli / 1. August und Silvester / Neujahr ist eine Anzeige nötig. 

Diese ist mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung an die Stadtverwaltung Gossau, Hochbauamt, Bahnhofstras-

se 25, 9201 Gossau einzureichen. 

 

* Für Feuerwerkskörper der Kat. IV ist ein entsprechendes Gesuch bei der Kantonspolizei St. Gallen, Fachstelle  

 Sprengstoff / Waffen, Klosterhof 12, 9001 St. Gallen einzureichen 
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